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ERLÄUTERUNGEN DER VERWENDETEN BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 

CO2-EMISSION 
Die Kohlendioxid (CO2)-Emis-
sion, die durch den Heizbetrieb 
insgesamt verursacht wird, ist im 
Hinblick auf den Umweltschutz 
eine wichtige Kennzahl. Sie 
hängt vom Energieträger sowie 
vom Energieverbrauch des Ge-
bäudes ab. Erdgas und Fern-
wärme verursachen einen gerin-
geren (CO2)-Ausstoß als Heizöl 
und Nachtstrom. 
 
ENERGIEPREIS 
Der Energiepreis errechnet sich 
aus den Brennstoffkosten und 
der verbrauchten Energiemenge. 
Alle Preise sind in Cent je kWh 
angegeben. Nennenswert höhe-
re Preise als die von co2online 
für die einzelnen Energieträger 
ermittelten Durchschnittspreise 
können ein Hinweis darauf sein, 
dass im Einzelfall die Energie zu 
teuer eingekauft wurde, sei es 
beim Öl- oder Flüssiggaskauf 
ohne Nutzung des Wettbewerbs 
oder Fernwärme durch ungün-
stige Bezugsbedingungen beim 
Fernwärmekauf (Überdimensio-
nierung von Heizanlagen bei lei-
stungsabhängigem Grundpreis). 
 
ENERGIEVERBRAUCHSKENN
WERT (EVKW) 
Der Energieverbrauchskennwert 
des Gebäudes (kWh je m² Ge-
bäudenutzfläche und Jahr) ist 
die Kennzahl, aus der sich able-
sen lässt, wie aufwendig das 
Gebäude und die Wohnung im 
jeweiligen Abrechnungszeitraum 
beheizt wurden. Ein hoher Ver-
brauch des Gebäudes kann auf 
Mängel im Wärmeschutz oder 
auch auf Mängel im Heizsystem 
(bei Öl- und Gas-Zentralhei-
zungen) zurückzuführen sein.  

Der EVKW enthält den Energie-
verbrauch zur Erzeugung von 
Heizwärme und bei Gebäuden 
mit zentraler Warmwasserberei-
tung auch einen Anteil zur Be-
reitstellung von Warmwasser. 
Damit die Aussagen nicht durch 
Temperaturschwankungen ver-
fälscht werden - in einem Jahr ist 
es sehr kalt, im anderen eher 
mild -, wird der Heizwärmeanteil 
einer Witterungsbereinigung 
unterzogen.  
Das hier angewendete Ver-
fahren zur Berechnung des 
Energieverbrauchskennwerts 
(EVKW) entspricht der Vorgabe 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV).  
 
GEBÄUDENUTZFLÄCHE  
Der EVKW wird nach der EnEV 
nicht auf die Wohnfläche, son-
dern auf die Gebäudenutzfläche 
(An) bezogen. Hierbei handelt es 
sich um eine virtuelle Flächen-
angabe, die bei Wohngebäuden 
näherungsweise aus dem 1,2-
fachen der Wohnfläche bestimmt 
werden kann. EVKW und Heiz-
kosten werden im Heizgutachten 
also auf verschiedene Flächen 
bezogen.  
 
HEIZNEBENKOSTEN 
Der Teil der umlegbaren Heiz-
kosten eines Jahres, der nicht 
auf den Bezug von Heizenergie 
entfällt, so z. B. Wartungskosten 
für die Heizanlage, Kosten für 
den Schornsteinfeger, Kosten für 
Hilfsenergie (Strom für Pumpen 
und Brenner) sowie Kosten für 
die Heizkostenverteilung und 
Anmietung von Geräten zur Ver-
brauchserfassung. In der Bro-
schüre „Informationen zum Miet-
recht - Die Heizkosten-
verordnung“ von F.-G. Pfeifer 

 (Hrsg. Haus & Grund Deutsch-
land) wird in einem Kommentar 
zur Verordnung als Richtwert für 
die Heiznebenkosten ein Anteil 
von etwa 15 - 20 Prozent der 
Brennstoffkosten angegeben.  
 
HEIZKOSTEN 
Die auf den m² Wohnfläche be-
zogenen, umlegbaren Heizko-
sten eines Jahres im Monats-
mittel dieses Jahres. Die Heiz-
kosten bemessen sich in € je m² 
und Monat. In der Praxis 
schwanken diese Heizkosten bei 
Wohngebäuden zwischen 0,50 € 
und 1,50 € je m² und Monat. Die 
Heizkosten setzen sich aus den 
Brennstoffkosten und den Heiz-
nebenkosten zusammen. Sie 
entsprechen der Summe aus 
Warmwasserkosten und den 
Kosten für die Bereitstellung von 
Raumwärme. Die Heizkosten 
der Wohnung können von denen 
des Hauses stark abweichen, 
wenn die Lage der Wohnung 
ungünstig ist (z. B. besonders 
großer Außenflächenanteil, un-
dichte Fenster) oder das Nutzer-
verhalten vom Durchschnitt ab-
weicht (z. B. Anzahl der Haus-
haltsmitglieder, tägliche An-
wesenheit, Heizgewohnheiten). 
 
VDI-RICHTLINIE 
Richtlinie des Vereins Deutscher 
Ingenieure (VDI). VDI 3807 stellt 
eine Sammlung von Energiever-
brauchskennwerten in Form von 
Mittel- und Richtwerten dar. 
 
WOHNFLÄCHE 
Die in den Heizkostenabrech-
nungen enthaltene Wohnfläche 
nach der Wohnflächenverord-
nung (WoFlV). 
 


